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Anlage 3 
Ausgleich/Verrechnung von Kostenunter- und -überdeckungen aus Vorjahren 
 

 
Folgende Kostenunter- und -überdeckungen stehen zum Ausgleich an: 
 

    
Spätestes 

Ausgleichsjahr 

Betrag 
Schmutzwasser 

Betrag 
Niederschlagswasser 

     

Gebührenrechtliches Ergebnis im Jahr 2020 2025 54.070,30 14.651,48 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2021  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2022  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2023  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2024  -54.070,30 -14.651,48 

Ausgleich vorgesehen 2025  0,00 0,00 

Summe 2020     0,00 0,00 

     

Prognostiziertes geb.rechtl. Ergebnis im Jahr 2021 2026 90.208,85 30.614,72 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2022  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2023  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2024  -55.208,85 -10.614,72 

Ausgleich vorgesehen 2025  -35.000,00 -20.000,00 

Bis 2026 noch einzustellen     0,00 0,00 

     

Prognostiziertes geb.rechtl. Ergebnis im Jahr 2022 2027 55.996,75 35.027,91 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2023  0,00 0,00 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2024  -30.996,75 0,00 

Ausgleich vorgesehen 2025  -25.000,00 -35.027,91 

Bis 2027 noch einzustellen     0,00 0,00 

     

Prognostiziertes geb.rechtl. Ergebnis im Jahr 2023 2028 238.523,94 8.726,18 

eingestellt in Gebührenkalkulation 2024  0,00 0,00 

Ausgleich vorgesehen 2025  -238.523,49 -8.726,18 

Bis 2028 noch einzustellen     25.000,00 35.027,91 

     

Prognostiziertes geb.rechtl. Ergebnis im Jahr 2024 2029 -376.887,94 -130.225,65 

Ausgleich vorgesehen 2025  0,00 0,00 

Bis 2029 noch einzustellen     25.000,00 35.027,91 

     

insgesamt in 2025 eingestellt     -297.523,49 -63.754,09 

     

 
 
Aus der Summe dieser Kostenunter- und -überdeckungen ergibt sich für 2025 im Schmutzwasserbe-

reich ein Saldo von -297.523,49 € sowie im Niederschlagswasserbereich ein Saldo von -63.754,09 €. 

 

Diese Beträge wurden in die Gebührenkalkulation eingestellt. Sie erhöhen den kostendeckenden Ge-

bührensatz für Schmutzwasser im Jahr 2025 um 0,58 € / m³.  Bei dem Niederschlagswasser findet 

keine Anpassung des Gebührensatzes statt. 


